
3. Schuld
R handelte subjektiv vorwerfbar. Fraglich ist, ob der Suizid der P für R auch subjektiv
vorhersehbar war. Hierfür ist entscheidend, ob für R in seiner konkreten Lage nach
seinen persönlichen Kenntnissen und Fähigkeiten der Eintritt des Todes vorausgesehen
werden konnte oder ob die tödliche Gefahr für P so weit außerhalb der Lebenswahr-
scheinlichkeit lag, dass die qualifizierende Folge R deshalb nicht zuzurechnen ist. Besteht
die schwere Folge – wie hier – im Eintritt des Todes, braucht sich die Vorhersehbarkeit
nicht auf alle Einzelheiten des zum Tode führenden Geschehensablaufs zu erstrecken,
insbesondere nicht auf die durch die Tathandlung ausgelösten, im Einzelnen ohnehin nicht
einschätzbaren somatischen Vorgänge, die den Tod schließlich ausgelöst haben. Es genügt
vielmehr die Vorhersehbarkeit des Erfolges im Allgemeinen. R hat P intensiv nachgestellt.
Er griff gezielt in sämtliche Lebensbereiche von P ein. Er musste daher mit weitreichen-
den, bis zum Tode führenden Folgen rechnen, auch wenn diese zeitlich versetzt einge-
treten sind.

Hinweis: Eine andere Ansicht ist hier bei entsprechender Begründung vertretbar.

4. Ergebnis:
R hat sich der Nachstellung mit Todesfolge gem. § 238 III StGB strafbar gemacht.

III. Körperverletzung mit Todesfolge, § 227 StGB
Nach dem oben Gesagten ist eine Körperverletzung mit Todesfolge hier abzulehnen. Anders
als bei der Nachstellung mit Todesfolge ist hier die eigenverantwortliche Selbstgefährdung
von P, also der Behandlungsabbruch, zu berücksichtigen und der Suizid der R nicht mehr
zuzurechnen.

IV. Fahrlässige Tötung, § 222 StGB
Auch eine fahrlässige Tötung kommt nach dem Gesagten nicht in Betracht.

V. Zwischenergebnis Tatkomplex 7
R hat sich einer Nachstellung mit Todesfolge gem. § 238 III StGB strafbar gemacht.

GESAMTERGEBNIS
R hat sich wegen Nachstellung mit Todesfolge gem. § 238 I Nr. 2 und Nr. 4, III StGB sowie
wegen Nachstellung gem. § 238 I Nr. 2 und Nr. 4 StGB in 3 Fällen, jeweils in Tateinheit mit
Körperverletzung (§ 223 StGB), in einem Fall in Tateinheit mit Beleidigung (§ 185 StGB)
zusammen mit Bedrohung (§ 241 StGB), in einem Fall zusammen mit versuchter räuberischer
Erpressung (§§ 253 I und III, 22, 23 StGB), in einem weiteren Fall zusammen mit Ver-
leumdung (§ 187 StGB) sowie in einem weiteren Fall zusammen mit Sachbeschädigung (§ 303
StGB) in zwei tateinheitlichen Fällen, strafbar gemacht.
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& SACHVERHALT
Der gefährliche Terrorist T versucht, einen Anschlag in der hessischen Stadt F zu verüben.
Der aufmerksame Polizist P erkennt sofort, was der T vorhat, und will ihn davon abhalten. T
sucht mit einem Sportwagen das Weite, um den Anschlag an einer anderen Stelle in der Stadt
zu verüben. Der P will dies verhindern. Da der P keinen Dienstwagen bei sich hat, ist es ein
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Glücksfall, dass der Geschäftsmann A mit seinem Ferrari vorbeikommt. Der A ist froh, helfen
zu können, und stellt seinen Wagen dem P von sich aus freiwillig zur Verfügung. Der P
nimmt sogleich die Verfolgung des T auf, um einen Anschlag zu verhindern.

Der P hat ein Blaulicht (keine Sirene) dabei, das er auf das Dach des Ferrari setzt. Er fährt
rasant über eine rote Ampel auf eine Kreuzung ein, ohne sich zu vergewissern, ob andere
Autos auf die Kreuzung zufahren, was für ihn leicht möglich gewesen wäre. Der B, der
vollkommen vorschriftsmäßig fährt, fährt nichtsahnend bei Grün auf die Kreuzung ein. Er
erkennt den mit dem Ferrari heranrasenden P zu spät. Bei dem Zusammenstoß kommt es
glücklicherweise nur zu geringfügigen Verletzungen bei B und P, die im Krankenhaus
behandelt werden. Der B leidet allerdings noch länger unter wiederkehrenden Schmerzen.
Der Wagen des B wird stark beschädigt, ebenfalls der Ferrari des A. Das Land Hessen lehnt
eine Amtshaftung zugunsten des B ab. Der B könne sich ja am Halter des Ferrari schadlos
halten.

Bitte begutachten Sie, welche Ansprüche auf Schadensersatz bzw. Entschädigung und Schmerzensgeld
A und B gegen die öffentliche Hand haben!

& LÖSUNG

Hinweis: Die folgenden Ausführungen enthalten auch umfassende Erläuterungen zur Rechtslage in
anderen Bundesländern und deren Konsequenzen für die Falllösung. Um diese vom eigentlichen
Lösungstext abzugrenzen, sind sie durch entsprechende Überschriften gekennzeichnet.

A. ANSPRÜCHE DES A GEGEN DEN STAAT
Der A verlangt Ersatz für die Beschädigung seines Fahrzeugs.

I. Ansprüche des Polizeihelfers aus dem Polizei- und Ordnungsrecht (§ 64 III HSOG)
Der A wird nicht als Nichtverantwortlicher in Anspruch genommen, sodass er keinen
Anspruch gem. § 64 I 1 HSOG hat. Gemäß § 64 III HSOG ist angemessener Ausgleich für
Schäden auch solchen Personen zu gewähren, die mit Zustimmung der Polizeibehörde bei
der Wahrnehmung von polizeilichen Aufgaben Sachen zur Verfügung gestellt und dadurch
einen Schaden erlitten haben (ähnlich § 59 III ASOG Bln, § 56 II BremPolG, § 10 V
HmbSOG, § 80 II Nds. SOG, § 68 II RhPfPOG, § 69 III SOG LSA, § 68 II ThürPAG,
§ 68 II SPolG sowie § 51 III Nr. 1 BPolG, keine ausdrückliche Regelung der Ansprüche
von Polizeihelfern in den Polizei- und Ordnungsgesetzen von Baden-Württemberg, Bayern,
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Hol-
stein).

Der A hat seinen Wagen freiwillig der Polizei zur Verfügung gestellt. Durch die Fahrweise
des Polizisten P ist ein Schaden an dem Wagen entstanden. Eine Rechtswidrigkeit des polizei-
lichen Handelns ist für den Anspruch nicht erforderlich, sodass sie hier dahingestellt bleiben
kann.

Die Rechtsfolge besteht in einem „angemessenen Ausgleich“ (§ 64 III iVm § 64 I HSOG).
Das entspricht vom Wortlaut her nicht dem (vollen) Schadensersatz, jedoch wird die Vor-
schrift des § 64 I HSOG so ausgelegt, dass sie (jedenfalls bei Substanzschäden wie hier) auf
einen umfassenden Schadensausgleich geht.

Hinweis: So wird Entschädigung auch in Art. 14 III GG beim Anspruch wegen enteignungsgleichen und
enteignenden Eingriffs oder beim Anspruch wegen Aufopferung verstanden.

Dies umfasst grundsätzlich die Kosten für die Reparatur und den Wertverlust eines Unfall-
wagens (merkantiler Minderwert).

Hinweis: Dieser Minderwert ergibt sich aus dem Substanzverlust und ist nicht erst Folgeschaden, vgl.
BGH NJW 1981, 1663 (merkantiler Grundstücksminderwert bei enteignendem Eingriff).

Fraglich ist, ob auch ein Haftungsschaden des A besteht. Der B hat gegen A grundsätzlich
einen Anspruch aus § 7 I StVG. Diese Halterhaftung ist auch nicht (gem. § 7 II StVG)
aufgrund „höherer Gewalt“ ausgeschlossen, was bei einer polizeilichen Beschlagnahme des
Wagens denkbar wäre. Der A gibt den Wagen freiwillig her. Gemäß § 17 I, II StVG sind die
Verursachungs- und Verschuldensbeiträge zu gewichten, sodass gegebenenfalls eine Haf-
tungsquotelung vorzunehmen ist. Der P fuhr für den B nicht erkennbar mit hoher Geschwin-
digkeit („rasant“) und bei Rot in die Kreuzung ein. In solchen Fallgestaltungen haftet grund-
sätzlich ausschließlich der Halter des Einsatzfahrzeugs.

Haftungsschaden
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